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Telemedizinische  Ordination  -  OEK,

Verlängerung  des  Pilotprojekts

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren!

Wir  haben  das  Pilotprojekt  OEK  letztmalig  mit  Brief-Gegenbrief-Vereinbarung  vom  29.03.2023  bis

31.12.2023  verlängert.

Bis  zur  gemeinsamen  Festlegung  des  Umgangs  mit  der  Honorierung  telemedizinischer  Leistungen

wird  das  Pilotprojekt  rückwirkend  ab 1. 1.2024  unter  nachfolgenden  Bedingungen,  bis auf  Widerruf,

fortgeführt.

,,OEK...Ordination  unterVerwendung  eIektronischerKommunikationsmittel....  EUR  10,OO

(per  1.5.2024  EUR  10,85)

Die Position  ist unter  folgenden  Voraussetzungen  verrechenbar:

Die Kommunikation  zwischen  dem Patienten  und dem  Arzt  muss  persönlich  erfolgen.

Die Kommunikation  muss  als persönliche  und unmittelbare  Berufsausübung  iSd § 49 Abs  2 ÄrzteG  zulässig

sein. Dies ist dann  der  Fall, wenn  es sich um eine  reine  Beratungstätigkeit  ohne  Notwendigkeit  einer  Untersu-
chung  oder  um eine  Befundbesprechung  handelt  und wenn  kein Zweifel  über  die Grundlage  der medizini-

schen  Entscheidung  gegeben  ist. Beim  geringsten  Zweifel  ist ein persönlicher  Kontakt  mit dem Patienten  zu
veranlassen.

Die Durchführung  erfolgt  unter  Heranziehu:6g  bereits  verfügbarer  aktueller  Patientendaten  sowie  unter  Beach-
tung  der  datenschutzrechtlichen  Bestimmungen.

Die Position  kann  nicht  verrechnet  werden,  wenn  im Rahmen  der  Konsultation  nur  die Besprechung  organisa-
torischer  Angelegenheiten  erfolgt  (z.B.  Terminvereinbarung).

Eine  Krankmeldung  erfordert  jedenfalls  eine  persönliche  Untersuchung  durch  den Vertragsarzt  und kann  nicht
im Rahmen  einer  elektronischen  Kommunikation  erfolgen.

Im e-card-System  ist eine  o-card  Konsultation  durchzuführen.

Öffnungszeiten.  Mo-Do  8:ü0-14:00  uhr,  Fr er00-13:00  uhr,  Kundengarage  Einfahtt  Uhlplatz  2, Offenöl=he  Verkehrsmittel:  Linien:  U6, 2, 5, 33

Informationen  nach  Artikel  13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung  betreffend  die Verarbeitung  Ihrer

personenbezogenen  Daten  finden  Sie auf  unserer  Website  unter  www.bva.aUDatenschutz



Die Position  ist am selben  Tag  nicht  gemeinsam  mit  anderen  Leistungen  der  Honorarordnung  verrechenbar,

ausgenommen  eine  Therapeutische  Aussprache  (TA)  oder  ein Psychosomatisch  orientiertes  Diagnose-  und

Behandlungsgespräch  (PS).  Die gleichzeitige  Verrechnung  einer  TA  und  eines  PS ist ausgeschlossen.  Eine

im Rahmen  einer  telemedizinischen  Ordination  erbrachte  TA  wird  nicht  auf  das  HonorarordnungsIimit  ange-

rechnet.

Zur  Verrechnung  sind  berechtigt  Ärzte  für  Allgemeinmedizin  und  Fachärzte,  mit  Ausnahme  der  Fachärzte  für

Labormedizin  und  Radiologie."

Zum  Zeichen  Ihrer  Zustimmung  ersuchen  wir  um  Gegenzeichnung  dieses  Schreibens.
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